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,per Staat libt Wohltatig-

keit auf Kosten derer, die
der Wohltat bediirfen®!

Zum AHV-Gesetz von 1931

Heute gerit die Linke mit ihren sozialpo-
litischen Forderungen zunehmend in die
Defensive. Die Situation zeigt Parallelen
zur Konstellation der Zwischenkriegszeit.
In einer kurzen Phase der sozialpolitischen
Euphorie traumten nach dem 1. Weltkrieg
selbst biirgerliche Politiker von der Er-

Regula Ludi

richtung eines Wohlfahrtsstaates und
wussten mit ihren Verheissungen die Lin-
ke zu umgarnen. Doch schon in den 20er
Jahren stutzten Bundesrat und Parlament
die kithnen Plane zusammen, und 1931,
nach der Ablehnung des ersten
AHV-Gesetzes, wurde das Sozialversiche-
rungsprojekt bis auf weiteres begraben.
Die SP hatte sich mit grossem Einsatz fiir
die Schaffung einer AHV und IV enga-
giert. Obwohl sie dabei eine Niederlage
nach der anderen einstecken musste, stell-
te sie sich bis zum bittern Ende hinter die
bundesratliche AHV-Vorlage.

»Die Riuckstindigkeit der Schweiz auf
dem Gebiete der Sozialversicherung war
auch in biirgerlichen Kreisen sehr stark
empfunden worden, als die Wogen der
Revolution von Russland, Deutschland

' Robert Grimm in: Rote Revue 8/9, April/Mai 1925,
5.254.

und dem tibrigen Mitteleuropa nach Ende
des Weltkrieges auch nach unserem Lande
drohend heriiberschlugen.“? In diesen Zei-
len schimmert noch die sozialpolitische
Aufbruchstimmung des ersten Nach-
kriegsjahres durch. Das liberale Biirger-
tum hatte aus den Erfahrungen des Lan-
desstreiks vom November 1918 die Ein-
sicht gewonnen, dass ,eine gedriickte
Lage der Arbeiterschaft geeignet (sei), die
Klassengegensitze zu verschirfen und
damit den sozialen Frieden zu geféhr-
den.“? .

Die Landesregierung bemiihte sich nun
um die Integration der Arbeiterschaft ins
politische System. Bei den Nationalrats-
wahlen von 1919 kam erstmals das von
der SP schon lange geforderte Proporz-
wahlrecht zur Anwendung. Zudem kiin-
digte der Bundesrat kurz nach Abbruch
des Landesstreiks die Schaffung einer Al-
ters-, Invaliden- und Hinterlassenenversi-
cherung an. Dieses Versprechen erweckte
bei vielen Linken die Hoffnung, soziale
Gerechtigkeit sei mit staatlichen Reformen
zu erzielen. Fiir die freisinnigen Sozialpo-
litiker hingegen stand die Erhaltung der

2 Hans Bernet in: Rote Revue 8/9_ 1925, 5.268.

* So der Direktor des Bundesamtes fiir Sozialversiche-
rung, zitiert nach dem gedruckten Protokoll der Experten-
kommission fiir die Einfithrung der Alters-, Invaliden- und
Hinterbliebenenversicherung, Bern 1919, 8.5.
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biirgerlichen Vorherrschaft im Zentrum,
wie Bundesrat Edmund Schulthess unver-
bliimt bekannte: in der Sozialpolitik miis-
se ,etwas Positives geboten werden, wenn
es nicht zum Bankrott der biirgerlichen
Parteien kommen solle®*.

1919 legte der Bundesrat ein Projekt fir
die AHV und die IV vor, das fiir damalige
Begriffe modern und mutig war. Die bun-
desratliche Botschaft forderte nicht nur
ein allgemeines Versicherungsobligato-
rium, sondern schlug zur Finanzierung
nebst Pramien der Versicherten auch Ar-
beitgeberbeitrdge und Zuschiisse der 6f-
fentlichen Hand vor. Mit der Bestimmung,
eine Erbschaftssteuer sei zugunsten der
AHV zu erheben, bekundigte der Bundes-
rat die Absicht, einer beschrankten 6kono-
mischen Umverteilung nicht im Wege zu
stehen.

Doch die revolutiondre Stimmung von
1918 war rasch verflogen. Die biirgerli-
chen Parteien sahen sich in ihrer Position
bald wieder gefestigt, und die Uberzeu-
gung, soziale Reformen seien vonnéten,
verblasste allmahlich. Die Wirtschaftskri-
se der frithen 20er Jahre, die missliche
Finanzlage des Bundes und nicht zuletzt
die konservative und foderalistische Op-
position liessen das urspriingliche Pro-
gramm des Bundesrates Schritt fiir Schritt
zusammenschrumpfen. Erst strich man
aus Riicksicht auf die kantonale Steuerho-
heit die nationale Erbschaftssteuer aus
dem Finanzierungsplan. Sodann stand die
Invalidenversicherung zur Disposition.
Die Aussicht auf eine Rente fithre bei
Kranken dahin, so begrindete der Bun-
desrat seinen Verzicht, dass ,,im Kampfe
mit dem Wunsch nach Entschadigung”
der Wille zur Genesung einem weichli-
chen Sichgehenlassen und sogar aggravie-
renden Tendenzen“ weiche?.

* Protokoll der Kommission des Nationalrates vom 28 —
31.7.1919, .54 (im Bundesarchiv).

% Nachtragshericht des Bundesrates an die Bundesver-
sammlung betreffend die Alters-, Invaliden- und Hinterlas-
senenversicherung, 23.7.1924, 5.6.
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Dass wichtige Grundsétze im 1925 ange-
nommenen Verfassungsartikel 34quater
gleichwohl erhalten blieben, war haupt-
sichlich einer Initiative zu verdanken.
Kurz nach Kriegsende vom linksfreisinni-
gen Basler Nationalrat Christian Rothen-
berger lanciert, forderte das Volkshegeh-
ren die unverziigliche Einfiihrung der
AHV und IV und machte konkrete Vor-
schlage zur Finanzierung der Sozialversi-
cherung: Ein Teil der Kosten sollte aus den
Ertrigen der direkten Kriegsgewinnsteuer
bestritten werden. Die Initiative kam erst
im Frithjahr 1925 zur Abstimmung. Sie
wurde zwar abgelehnt, erreichte aber ei-
nen beachtlichen Ja-Stimmenanteil von
fast 40%. Der Abstimmungskampf hatte
den Linken eine letzte Chance geboten,
ihre Vorstellungen vom Sozialstaat zu pro-
pagieren, ohne die offizielle Vorlage zu
gefahrden. In einer Sondernummer der
Roten Revue vom April 1925 kritisierten
fihrende Genossen die Sozialpolitik des
Bundesrates und warfen den Freisinnigen
vor, die Versprechen der Nachkriegszeit
gebrochen zu haben. Um die Regierung
auf ihr Programm von 1919 zu behaf-
ten, sei es notwendig — schrieb Robert
Grimm -, dass die Arbeiter bei der Abstim-
mung iiber die Initiative von Rothenberger
»die Grosse des Tages erkennen und mit
dem stolzen Bekenntnis fiir den Gedanken
der Sozialversicherung den flammenden
Zorn gegen den politischen Betrug verbin-
den*S,

Wihrend linke Parlamentarier Zufluchtin
der Polemik suchten —um die Glaubwiir-
digkeit vor der eigenen Wéhlerschaft nicht
zu verlieren —, verzichteten sie tunlichst
auf weitere Schritte, mit welchen sie sich
die Gunst der biirgerlichen Mehrheit ver-
scherzt hatten. Indes wurde der Spielraum
in der Sozialgesetzgebung immer enger.
Wirtschaftsverbéinde und rechte Kreise
versuchten, das Gesetz zu verhindern.
Konservative Chefideologen stellten dem
staatlichen Versicherungprojekt ein Mo-

¢ Robert Grimm in: Rote Revue 8/9, 1925, 8.256.



dell der Altersvorsorge entgegen, das auf
dem Subsidiaritatsprinzip beruhte und an
erster Stelle die Familie in die Pflicht neh-
men wollte’.

1931 verabschiedeten die Rate ein Gesetz,
das zwar eine staatlich organisierte AHV
mit einem Versicherungsobligatorium fiir
die gesamte Bevolkerung vorsah. Drei fiir
die ArbeiterInnen wesentliche Punkte des
Programms von 1919 waren jedoch der
konservativen Opposition zum Opfer ge-
fallen: Das Gesetz verzichtete auf existenz-
sichernde Renten, auf die Erbschaftssteu-
er und auf die [V. Mit einheitlich festge-
setzten Versicherungspramien — von ei-
nem Lohnprozentsystem hatte man abge-
sehen — waren Bundesrat und Parlament
auch vom Ziel des sozialen Ausgleichs
abgekommen.

Die Linke stand nun, ahnlich wie jingst-
hin beim Entscheid iber das Referendum
gegen die 10. AHV-Revision, vor einem
Dilemma: Konnte sie ein Gesetz mittra-
gen, das ihre Erwartungen an den Wohl-
fahrtsstaat keineswegs erfiillte, oder woll-
te sie die sozialpolitischen Errungenschaf-

?Das Subsidiarititsprinzip ist ein zentraler Grundsatz der
katholischen Soziallehre und verlangt vom Staat, nur dort
unterstiitzend einzugreifen, wo ‘organisch gewachsene’ Ge-
meinschaften — wie Familie, Gemeinde, Berufsgenossen-
schaften - nicht genligende Leistungen erbringen kénnen. Es
basiert auf einem Gesellschaftsmodell, das die Existenz von
Klassengegensiitzen leugnet und eine Interessengemein-
schaft von Arbeitern und Unternehmern der gleichen Bran-
che suggeriert, wie sie angeblich im vorindustriellen Zunft-
wesen bestanden habe. So begriindeten Vertreter der katho-
lischen Soziallehre ihre Opposition gegen die AHV-Vorlage,
z.B. Joseph Beck, Abbé Savoy, Die katholische Soziallehre
und das Problem der Sozialversicherung, Freiburg 1931.

ten mit einem Referendum auf’s Spiel set-
zen? Die Kommunisten entschieden sich
klar fiir eine Ablehnung der Vorlage, wih-
rend die SP auf Mitarbeit im politischen
System setzte und das Gesetz unterstiitzte.
Im Abstimmungskampf waren die Befiir-
worter der AHV jedoch der aggressiven
Polemik der rechten Opposition nicht ge-
wachsen. Diese mobilisierte mit dem
Schlagwort .,Staatssozialismus“ antizen-
tralistische und staatsfeindliche Krafte
und brachte am 6. Dezember 1931 das
Gesetz mit grossem Mehr zu Fall.

Nach der Volksabstimmung gab der
SP-Nationalrat August Huggler 1932 in
der Roten Revue seiner Verzweiflung in
pathetischen Worten Ausdruck®. Doch was
1931 so klaglich auf dem Triimmerhaufen
der Geschichte landete, waren nur noch
traurige Uberreste der sozialpolitischen
Euphorie von 1919. Die wichtigen Grund-
satze waren schon langst gefallen. Hugg-
lers Pathos konnte allenfalls noch ver-
schleiern, dass die einst revolutiondr ge-
sinnten Linken den sozialpolitischen
Lockmitteln der freisinnigen Mehrheit er-
legen waren und sich auf Grundwerte des
liberalen Staates hatten verpflichten las-
sen.

Regula Ludi, 1965, ist Historikerin und
regelméssige Mitarbeiterin der Roten Re-
vue.

% A.Huggler, Ein Absturz in der Schweizer Sozialpolitik,
in: Rote Revue 5, Januar 1932, S.130f.

Rote Revue 4/94

g



	"Der Staat übt Wohltätigkeit auf Kosten derer, die der Wohltat bedürfen" : zum AHV-Gesetz von 1931

